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Vorwort

Die Architektenvergütung wird im Wesentlichen durch die Honorarordnung für
Architekten und Ingenieure HOAI festgelegt. Tatsächlich gibt die HOAI für den
Fall, dass ein Architektenvertrag geschlossen ist, klare Vorgaben für die Ermittlung
der Vergütung des Architekten. Die HOAI gibt feste Sätze für die Grundleistungen
vor, sie kennt auch Vorgaben für den Fall von Änderungen des Leistungsumfan-
ges u. ä. Nach aktuellem Stand ist die HOAI mit ihren Mindest- und Höchstsätzen
in ihrem Anwendungsbereich verbindlich. Das bedeutet, dass ein Architekt ganz
unabhängig vom Willen des Auftraggebers seine Vergütung verlangen kann,
wenn er ordnungsgemäß geleistet hat und dies auch belegen kann. Tatsächlich
ist generell festzustellen, dass nur wenige Architekten alle Kniffe und Vorgaben
der HOAI kennen, um sicherzustellen, dass die Vergütung ganz oder jedenfalls
größtenteils gezahlt wird.

Diese Broschüre soll Ihnen helfen, berechtigte Ansprüche durchzusetzen.

Hamburg, Oktober 2015

Christian Esch

� 2015 Verlag Dashöfer GmbH
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1 Grundlagen

1.1 Rechtscharakter der HOAI

Die HOAI 2013 ist eine Rechtsverordnung, die auf Basis der §§ 1 und 2 des Geset-
zes zur Regelung von Ingenieur- und Architektenleistungen (GRIA) erlassen wur-
de. Das GRIA ermächtigt die Bundesregierung, mit Zustimmung des Bundesrates
eine Rechtsverordnung zur Regelung des Honorars für Architekten und Inge-
nieure zu erlassen.

In der HOAI sind nach dieser Vorschrift Honorare für Leistungen bei der Beratung
des Auftraggebers, bei der Planung und Ausführung, bei der Ausschreibung und
Vergabe sowie bei der Vorbereitung, Planung und Durchführung von Bauwerken,
Innenräumen, technischer Ausrüstung, Tragwerken, städtebaulichen und ver-
kehrstechnischen Maßnahmen zu regeln. Das Gesetz sieht weiter vor, dass Min-
dest- und Höchstsätze festzusetzen sind, die sowohl die berechtigten Interessen
der Planenden als auch der Auftraggeber berücksichtigen.

Die HOAI gilt ohne Unterschied für öffentliche wie private Auftraggeber und
regelt – wie sich aus der gesetzlichen Ermächtigung ergibt – nur und ausschließ-
lich die Vergütung des Architekten.

Nicht primär von der HOAI geregelt ist hingegen die Frage, welche Leistungen
der Architekt/Ingenieur zu erbringen hat und welchen Leistungserfolg er errei-
chen soll. Diese Regelungen sind vielmehr im Rahmen der vertraglichen Verein-
barungen zwischen den Parteien festzulegen.

1.2 Persönlicher Anwendungsbereich der HOAI

Nach § 1 HOAI regelt die HOAI das Entgelt für Planungsleistungen, solange der
Planer seinen Sitz im Inland hat und die Leistung vom Inland aus erbringt. Ob der
Planer dabei Mitglied einer Architekten- oder Ingenieurkammer oder auch nur als
Architekt oder Ingenieur zugelassen ist, ist für die Frage der Vergütung erst ein-
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mal unerheblich. Auch bspw. ein Hochschullehrer, aber auch ein Student, der Pla-
nungsleistungen im Anwendungsbereich der HOAI erbringt, ist von der HOAI
umfasst.

Nicht abschließend geklärt ist die Frage, ob die HOAI auch Anwendung auf solche
Planungsleistungen findet, die ein deutscher Architekt für einen deutschen Auf-
traggeber im Ausland erbringt. Während die überwiegende Kommentarliteratur
annimmt, dass die HOAI auch für solche Fälle Anwendung finden kann, ist die
Rechtsprechung bisher uneinheitlich und unklar. Es spricht einiges dafür, die HOAI
in diesen Fällen anzuwenden.

Die HOAI findet hingegen keine Anwendung, wenn ein deutscher Architekt für
einen Auftraggeber mit Sitz im Ausland im Ausland Leistungen erbringt.

Die HOAI findet nach § 1 HOAI auch keine Anwendung auf solche Leistungen,
die ein Architekt mit Sitz im Ausland erbringt, oder für solche Architektenleistun-
gen, die vom Ausland aus erbracht werden. Hintergrund ist der Versuch, die Min-
dest- und Höchstsätze der HOAI vor einem Verstoß gegen höherrangiges Europa-
recht zu schützen. Wie oben dargestellt, ist durchaus zweifelhaft, ob dies gelun-
gen ist.

Der Sitz eines Planers wird dabei nach europarechtlichen Maßstäben bewertet. Es
kommt also darauf an, ob an dem ausländischen Standort eine tatsächliche
Geschäftstätigkeit stattfindet. Ein bloßer Briefkasten, der einem deutschen Archi-
tekten die Möglichkeit geben soll, unterhalb der Mindestsätze anzubieten, würde
vor diesem Hintergrund nicht ausreichen. Wenn allerdings ein Planer mit Wohn-
ort im Grenzgebiet zu einem der anderen Mitgliedsstaaten sein Büro auf der
anderen Seite der Grenze errichten würde, würde der Planer nicht mehr unter die
Vorschriften der HOAI fallen.

1.3 Keine Anwendung der HOAI auf „Nebenleistungen“

Die HOAI findet keine Anwendung, wenn sich die Planungsleistungen als bloße
Nebenleistung zu einer anderen Hauptleistung darstellen. Übernimmt etwa ein
Generalunternehmer neben der Ausführung der Baumaßnahme auch die Erstel-
lung der Ausführungsplanung, so ist die HOAI für ihn auch dann nicht anwend-

� 2015 Verlag Dashöfer GmbH
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bar, wenn der Vertrag nach Abschluss der Ausführungsplanung gekündigt wird
und die Baumaßnahme dann von einem anderen Unternehmen durchgeführt
wird. Es kommt daher auf den Schwerpunkt an.

Ebenso findet die HOAI keine Anwendung auf Projektsteuerer, auch wenn deren
Tätigkeit in Teilbereichen Leistungen umfassen kann, die den Grundleistungen
der HOAI nahekommen, z.B. im Rahmen der Kostenkontrolle. Auch hier ist der
Schwerpunkt der Leistung des Auftragnehmers dann kein Planungsauftrag, son-
dern eben eine Projektsteuerung.

Schwierig kann die Abgrenzung zwischen HOAI-relevanter Bauleitung und einer
beratenden Tätigkeit als Sachverständiger sein, wenn der Sachverständige im
Rahmen einer Baumaßnahme mit der Kontrolle der Ausführung von Baumaß-
nahmen beauftragt wird. Typischerweise wird eine Sachverständigenleistung
darauf beschränkt sein, zu vereinzelten Terminen die Einhaltung der Regeln der
Technik zu überprüfen und nicht – wie in der Objektüberwachung – die Überein-
stimmung der Ausführung mit der Planung und den Regeln der Technik generell
und während der gesamten Baumaßnahme zu überwachen. Zudem ist der Sach-
verständige – im Gegensatz zum Objektüberwacher – typischerweise nicht im
Rahmen eines Werkvertrages tätig, sondern im Rahmen eines Dienstvertrages,
d.h. er schuldet nicht den Erfolg der Bauüberwachung, sondern nur die Tätigkeit.

Solange diese Grenzen nicht überschritten werden, ist der Sachverständige nicht
an die HOAI gebunden.

Praxistipp: Planungsleistungen, die nur Nebenleistungen für andere Leistun-
gen sind, unterfallen nicht der HOAI.

1.4 Zeitlicher Anwendungsbereich der HOAI

Nach § 57 HOAI ist die HOAI 2013 nicht auf Grundleistungen anzuwenden, die
vor ihrem Inkrafttreten vertraglich vereinbart wurden. Für diese Leistungen gilt
die HOAI 2009 bzw. – bei Altverträgen – die HOAI 1996/2002.
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In Kraft getreten ist die HOAI gemäß § 58 HOAI am Tag nach ihrer Verkündung,
mithin am 19. Juli 2013.

Sofern zwischen den Parteien ein schriftlicher Vertrag über die Leistungserbrin-
gung geschlossen wurde, ist es leicht festzustellen, wann genau der Vertrag
geschlossen wurde. Unklarheiten kann es einerseits geben, wenn zwischen den
Parteien bspw. im Juni 2013 eine mündliche Vereinbarung über die Leistungs-
erbringung getroffen wurde, die dann nach Inkrafttreten der HOAI 2013 in einem
schriftlichen Vertrag niedergelegt wurde.

In diesem Fall wird im Zweifel, wenn im Vertrag nichts anderes vereinbart wurde,
das Datum, an dem der schriftliche Vertrag geschlossen wurde, maßgeblich sein.
Viel interessanter ist die Frage des zeitlichen Anwendungsbereiches aber für die
sogenannten Stufenverträge.

Stufenverträge verpflichten den Planer, für den Auftraggeber alle Leistungspha-
sen zu erbringen, geben dem Auftraggeber seinerseits aber eine Wahlmöglich-
keit, ob er den Auftragnehmer mit den späteren Leistungsphasen beauftragen
will oder nicht. Insbesondere Verträge der öffentlichen Hand werden typischer-
weise im Rahmen derartiger Stufenverträge vergeben.

Entscheidend ist, dass der Auftragnehmer in solchen Fällen ein bindendes, zeitlich
begrenztes Angebot abgibt, Planungsleistungen zu erbringen. Der Auftraggeber
nimmt dieses Angebot jedoch nicht sofort an, sondern ist völlig frei, während der
Angebotsbindefrist jederzeit weitere Teilleistungen zu beauftragen oder das Ver-
tragsverhältnis nach einem Teil der Leistungen auslaufen zu lassen. Die Rechtspre-
chung hat sowohl zur HOAI 2009 als auch zur HOAI 2013 eine Vielzahl von Fällen
zu entscheiden, in denen der Auftraggeber nach Inkrafttreten der neuen HOAI
weitere Leistungsphasen abgerufen hatte.

Die Rechtsprechung hat einheitlich entschieden, dass für die Vergütung der Leis-
tungen in diesem Falle die neue HOAI mit deren Mindestsätzen Anwendung fin-
det.

Das bedeutet, dass auch dann, wenn im Vertrag ein Honorar nach der alten HOAI
festgelegt ist, das Honorar für die nach Inkrafttreten der neuen HOAI abgerufe-
nen Leistungen nach der neuen HOAI verlangt werden kann.
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Im Falle der HOAI 2013 bringt dies gewisse Zusatzprobleme mit sich, da die Leis-
tungsbeschreibung der HOAI 2013 in den einzelnen Leistungsphasen teilweise
erheblich von der HOAI 2009 abweicht. Viele Auftraggeber versuchen insoweit,
das Honorar anteilig zu kürzen, weil gewisse Teilleistungen der neuen HOAI nicht
beauftragt seien. Diese Auffassung ist zweifelhaft, da die HOAI eben nur das
Honorar und nicht den Leistungsumfang regelt. Allenfalls in den Leistungsphasen
6 und 7 können minimale Kürzungen des Honorars nach HOAI 2013 in Betracht
kommen.

Praxistipp: Die HOAI 2013 gilt für alle Leistungen, die nach dem 19.07.2013
beauftragt oder abgerufen wurden.
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